
Amt Usedom-Nord 
Gemeinde Mölschow 

1. Satzung zur Änderung der Satzung der Gemeinde Mölschow über die 
Erhebung von Gewässerunterhaltungsgebühren 
Beschlussvorlagen-Nr.: Vorlagenart.: 

GVMö/086/2025 Beschlussvorlage 
Datum: Vorlagenstatus: 

12.09.2025 öffentlich 
Fachamt: Bearbeiter: 

Kämmerei Jacqueline Bergmann 
beteiligtes Fachamt: Verfasser.: 

  
 

Beratungsfolge 

Hauptausschuss Mölschow (Vorberatung)  

Gemeindevertretung Mölschow (Entscheidung)  
 
Beschlussvorschlag: 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Mölschow beschließt die in der Anlage befindliche 1. 
Änderung der Satzung über die Erhebung von Gewässerunterhaltungsgebühren und die 
dazugehörige Kalkulation.  

 
 
Sachvortrag: 
Die Satzung der Gemeinde Mölschow wurde überarbeitet.  

  
Es wurden die gesetzlichen Grundlagen auf die aktuell gültigen Fassungen geändert.  

 
Die Gemeinde Mölschow ist Mitglied im „Wasser- und Bodenverband Insel Usedom – 
Peenestrom“. Dieser nimmt für die Gemeinde die Gewässerunterhaltung an Gewässern 
zweiter Ordnung wahr. 

 
Demnach wurden die Gebühren aufgrund des Beitragsbescheides des Verbandes vom 
27.03.2025 im § 3 Abs. 2 der Satzung wie folgt angepasst:  

  

a)     für bebaute Grundstücke mit einer Grundfläche bis 2.000 m², 
darüberhinausgehende Flächen werden zusätzlich wie unbebaute 
Grundstücke behandelt.                         

47,37 €  
(statt 62,83 €) 

b)     für unbebaute Grundstücke je angefangene 0,5 ha Grund und Boden 23,68 €  

(statt 31,41 €) 

c)     für Mehrfamilienhäuser mit mehr als 3 Wohnungen je Wohnungseinheit 15,79 € 
(statt 20,94 €) 

   

In der Anlage befindet sich eine Übersicht der Kostenunterdeckung und Kostenüberdeckung 
der letzten Jahre aus welcher die anliegende Kalkulation und die daraus resultierenden 
Gebührenhöhe errechnet wurde. 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
Keine finanzielle Auswirkung für die Gemeinde Mölschow, da die Kalkulation der Umlage WBV 
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kostendeckend zum Beitragsbescheid und unter Berücksichtigung der Kostenüberdeckung 
des Vorjahres erfolgt. 
 
 
Anlage/n 

1 Bescheid (öffentlich) 

2 Laufendes Saldo (öffentlich) 

3 Kalkulation (öffentlich) 

4 1. Änderung 2026 (öffentlich) 
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Gemeinde Mölschow
Laufendes Saldo jahresübergreifend

Haushaltsjahr 

Gebenenfalls 
Vortrag aus 
Vorjahren 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Erträge / Soll-Einnahmen 76.946,00 € 77.247,00 € 75.469,00 € 77.480,00 € 70.432,00 € 73.296,00 € 66.632,00 € 65.163,00 € 62.626,00 € 66.119,60 € 93.711,92 €
Aufwendungen / Soll-Ausgaben 65.429,40 € 71.914,77 € 64.857,60 € 62.471,35 € 64.187,02 € 60.148,99 € 63.704,42 € 74.009,20 € 66.037,24 € 80.580,54 € 79.052,17 €
Ergebnis Haushaltsjahr 11.516,60 € 5.332,23 € 10.611,40 € 15.008,65 € 6.244,98 € 13.147,01 € 2.927,58 € -8.846,20 € -3.411,24 € -14.460,94 € 14.659,75 €
Fortschreibung Ergebnis -52.146,05 € -40.629,45 € -35.297,22 € -24.685,82 € -9.677,17 € -3.432,19 € 9.714,82 € 12.642,40 € 3.796,20 € 384,96 € -14.075,98 € 583,77 €
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Gebührenkalkulation

Kalkulation der Umlage für den Wasser- und Bodenverband
Zeitraum 01.01.2026 bis 31.12.2026

Nach § 3 Abs. 2 der gültigen Satzung wird der Beitrag für den Wasser- und Bodenverband wie folgt umgelegt:

1. bebaute Grundstücke mit einer Fläche bis 2.000 m² ein Grundstück = 1 BE

2. unbebaute Grundstücke je angefangene 0,5 ha je angefangene 0,5 ha = 1 BE

3. Mehrfamilienhäuser mit mehr als 3 Wohnungen je Wohnungseinheit je Wohnung = 1 BE

BE Tarif 2025 in EUR Summe in EUR
Zu 1. 329  47,37 € 15.583,16 €
Zu 2. 2632  23,68 € 62.332,64 €
Zu 3. 35  15,79 € 552,59 €

Gesamt 78.468,40 €

Die Aufwendungen für 2026 belaufen sich auf: (lt. Bescheid  des  WBV vom 15.05.2024) 79.052,17 €
Kostenüberdeckung Vorjahr -14.659,75 €
Kostenunterdeckung 2024 14.075,98 €
Aufwendungen 2026 gesamt: 78.468,40 €

Die Erträge aus dem Jahr 2025 sind: 93.711,92 €
Die Aufwendungen aus dem Jahr 2025 sind: 79.052,17 €
Kostenunterdeckung/ Kostenüberdeckung Vorjahr 2025 14.659,75 €
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1. Satzung zur Änderung der Satzung der Gemeinde Mölschow 

über die Erhebung von Gewässerunterhaltungsgebühren 
 
Aufgrund des § 5 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M‑V) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 16. Mai 2024 (GVOBl. M‑V 2024 S. 351), des § 3 des Gesetzes über die Bildung von 
Gewässerunterhaltungsverbänden (GUVG) vom 4. August 1992 (GVOBl. M‑V S. 458), zuletzt geändert durch 
Verordnung vom 14. August 2018 (GVOBl. M‑V S. 338), der §§ 1, 2, 4 und 12 des Kommunalabgabengesetzes 
(KAG M‑V) vom 12. April 2005 (GVOBl. M‑V S. 146), zuletzt geändert durch Gesetz vom 26. Mai 2023 (GVOBl. 
M‑V S. 650), sowie unter Berücksichtigung des § 39 des Wasserhaushaltsgesetz (WHG) vom 31. Juli 2009 (BGBl. 
I S. 2585), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 12. August 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 189), und des § 66 des 
Wassergesetzes für das Land Mecklenburg‑Vorpommern (LWaG M‑V) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
17. Dezember 2020 (GVOBl. M‑V 2021 S. 2), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14. Mai 2024 (GVOBl. M‑V 
S. 357), wird nach Beschlussfassung der Gemeindevertretung vom 27.05.2025 nachfolgende 1. Satzung zur 
Änderung der Satzung der Gemeinde Mölschow über die Erhebung von Gewässerunterhaltungsgebühren durch 
die Gemeindevertretung am XXX erlassen. 
 

 

Artikel 1 – 

Änderung der Satzung der Gemeinde Mölschow über die  

Erhebung von Gewässerunterhaltungsgebühren 

 

§ 1 Absatz 1 und 3, Allgemeines, wird wie folgt geändert: 
(1) Gemeinde Mölschow ist gesetzliches Mitglied des Wasser- und Bodenverbandes Insel Usedom-

Peenestrom, der entsprechend § 63 Abs. 1 Nr. 2 des Wassergesetzes des Landes Mecklenburg-
Vorpommern (LWaG M-V), in Verbindung mit §§ 39-40 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG), die 
Unterhaltung der Gewässer zweiter Ordnung wahrnimmt. Dem Verband können gemäß § 4 Gesetz über die 
Bildung von Gewässerunterhaltungsverbänden (GUVG) weitere Aufgaben obliegen. 

 
(3) Die Gemeinde Mölschow hat dem Verband nach Maßgabe von § 3 GUVG, der eine Verweisung auf das 

Wasser‑ und Bodenverbändegesetz (WVG) enthält, Verbandsbeiträge zu leisten, soweit dies zur Erfüllung 
seiner Aufgaben erforderlich ist. 

 
§ 3 Absatz 2, Gebührenmaßstab und Gebührensatzung, wird wie folgt geändert: 

(2) Die Gebühr wird nach Berechnungseinheiten festgelegt. Es gelten folgende Berechnungseinheiten und 
Gebührensätze: 
 
a) für bebaute Grundstücke mit einer Grundfläche bis 2.000 m², 

darüberhinausgehende Flächen  werden wie unbebaute Grundstücke behandelt. 
47,37 € 

b) für unbebaute Grundstücke je angefangene 0,5 ha Grund und Boden  23,68 € 

c) für Mehrfamilienhäuser mit mehr als 3 Wohnungen je Wohnungseinheit 15,79 € 
 

 

Artikel 2 - 

Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am 01.01.2026 in Kraft. 
 
Mölschow, den  
 
 
Gerd-Günter Schulz 
Bürgermeister 

12 von 12 in Zusammenstellung


	Vorlage
	Anlage  1 Bescheid
	Anlage  2 Laufendes Saldo
	Anlage  3 Kalkulation
	Anlage  4 1. Änderung 2026

